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Professor Dr. Hans F. Zacher, München 

Grundfragen des internationalen Sozialrechts1) 
A. Geschichte 

I. Die Entwicklung bis zum I.Weltkrieg2) 

1. Armenwesen/Fürsorge 

Im Januar 1833 kamen die Königlich Sächsische und die 
Königlich Bayerische Regierung überein,3) 

„ihren in den beiderseitigen Staaten erkrankenden oder verun­
glückenden unbemittelten Unterthanen gegenseitig die benöthigte 
Heilung und Verpflegung angedeihen zu lassen, und es ist zu dem 
Ende Folgendes festgesetzt worden: 
1. Die Kur- und Verpflegungskosten von dergleichen erkrankten 

oder verunglückten Angehörigen des einen oder des andern 
Staats werden im Allgemeinen von den Stiftungs- oder 
Gemeinde-Cassen derjenigen Orte, wo dieselben einen Unfall 
erleiden, bestritten, ohne dass deshalb ein Ersatz in Anspruch 
genommen werden kann. Auch wird jede Regierung die geeig­
nete Vorkehrung treffen, dass bei solchen Fällen jedem 
Ansprüche der Menschlichkeit Genüge geschehen und keine 
Versäumnis eintreten möge. 

1) Ein gutes Schrifttumsverzeichnis s. bei Ernst Wickenhagen, Internatio­
nales Sozialversicherungsrecht. Eine Einführung, 2. Aufl. 1982, S. 13ff. 
Späteres Schrifttum s. noch bei Peter-Hubert Naendrup, Sozialrechtliche 
Fälle mit Auslandsberührung - Grundlagenbetrachtungen mit Beispie­
len, Blätter für Steuerrecht, Sozialversicherung und Arbeitsrecht, 38. Jg. 
(1983), S. 229ff. Weiter s. auch Helmut Kaupper, Die zwischen- und 
überstaatliche Regelung - Entwicklung, Bedeutung und Gestaltung, in: 
Michael v. Hauff/Brigitte Pfister-Gaspary (Hg.), Internationale Sozialpoli­
tik, 1982 und demnächst Eberhard Eichenhofer/Rolf Schuler, Das inter­
nationale Sozialrecht der Bundesrepublik Deutschland in der höchstrich­
terlichen Rechtsprechung und Literatur, Jahrbuch des Sozialrechts, 
Bd. 5 (1983), S. 371 ff. 

2) S. Guy Perrin, Die Ursprünge des Internationalen Rechts der sozialen 
Sicherheit, Vierteljahresschrift für Sozialrecht, Beiheft 3,1983. 

3) Nouveau Recueil de Traites von G. F. de Martens, Bd. XV, Nr. 4. 

2. Da jedoch diese Verbindlichkeit immer nur subsidiarisch 
bleibt, insofern, ausser dem Falle wirklicher gänzlicher Vermö­
genslosigkeit, häufig nur die Bedürfnisse des Augenblicks die 
Mittel solcher Erkrankten oder Verunglückten auf der Reise 
übersteigen, so ist der verursachte Aufwand in dem Falle nach 
billiger Berechnung zu ersetzen, wenn der betreffende Rei­
sende diesen Ersatz aus eigenen Mitteln zu leisten vermag, 
oder wenn die, nach privatrechtlichen Grundsätzen, zu seiner 
Ernährung und Unterstützung verpflichteten Personen, näm­
lich seine Ascendenten oder Descendenten, oder ein Ehe­
gatte desselben, dazu vermögend sind, - was, erforderlichen 
Falls, durch amtliche Nachfragen bei der heimathlichen 
Behörde zu erheben ist." 

Ich habe dieses frühe Beispiel internationalen Sozial­
rechts ausgewählt, um dem Ort die Ehre zu geben. Ver­
mutlich waren es nicht zuletzt Oberfranken, die sich nach 
Sachsen gewendet hatten, denen dieses Abkommen 
zugute kommen sollte. Vermutlich war es gerade auch auf 
der bayerischen Seite das oberfränkische Land, das den 
Sachsen, die sich nach Süden gewandt hatten, nach die­
sem Abkommen Hilfe gewährt hatte. Aber: wofür steht das 
Beispiel? 

Im späten 18. Jahrhundert - der Zeit der Aufklärung, vor 
allem: des aufgeklärten Absolutismus - hatten Armenwe­
sen, öffentliches Gesundheitswesen, Bildungswesen und 
vieles mehr grundlegend neue Anfänge genommen. Die 
Ideen der französischen Revolution gaben der sozialen 
und politischen Entwicklung zusätzliche Anstösse. Und die 
deutschen Staaten, die aus Reichdeputationshauptschluß, 
napoleonischen Interventionen und Wiener Schlußakte 
hervorgegangen waren, mühten sich nun, ihre soziale 
Verantwortung auf institutionell und rechtlich geklärte und 
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gesicherte Weise zu erfüllen. Dieses Bemühen der Regie­
rungen, das eigene Haus je in eine gute Ordnung zu 
versetzen, hatte aber die Offenheit dieser Häuser gegen 
sich. Die eigenen Söhne und Töchter gingen weg, um 
woanders ihr Brot zu suchen. Und die Söhne und Töchter 
fremder Häuser strömten herein, um hier ihr Glück oder 
vielleicht auch nur weniger Not zu suchen. Nun waren sich 
die deutschen Staaten nicht nur durch Sprache, 
Geschichte und Kultur, sondern auch durch den gemein­
samen Rahmen des Deutschen Bundes verbunden. 
Immer stärker auch wurden die Bemühungen, die wirt­
schaftliche und politische Einheit voranzutreiben. Aus die­
sen und noch vielen anderen Gründen schied die Lösung, 
die Häuser „dicht zu machen", aus. Statt dessen blieb nur, 
sich zu koordinieren. 

Diese Erkenntnis stellt sich nicht sogleich ein. Der erste 
Versuch war in aller Regel der der Ordnung im eigenen 
Haus. Ihm folgte die Erkenntnis der Unzulänglichkeit. Und 
dieser Erkenntnis folgte die Koordination. Am breitesten ist 
dies in der Entwicklung des öffentlichen Armenwesens 4) 
sichtbar. Das Armenwesen wurde als Heimatwesen ange­
legt. Die archaische Alternative zwischen Einschluß und 
Ausschluß wirkte unbarmherzig fort. Wessen Unglück es 
wollte, daß er arm war und keine Heimat hatte, der konnte 
auch schwerlich eine finden. Da nun das Heimatwesen die 
Gemeinden allzu oft ungleich und unangemessen traf, 
doch mehr noch den Menschen allzu oft die nötigste Hilfe 
versagte, blieb es nicht aus, daß die Staaten oder andere 
Einheiten, deren Gebiet und Kraft über die der Gemeinde 
hinausging 5), sich derer annehmen mußten, die in der 
Gemeinde keine Hilfe finden konnten. Aber damit wieder­
holte sich nur das Spiel. Die Staatsbürgerschaft wurde 
zum Titel auf Fürsorge (und manche behaupten, dies habe 
erst zur Ausbildung der Staatsbürgerschaft geführt6)). Ein­
schluß und Ausschluß waren damit nur auf eine allgemei­
nere Ebene gehoben. Die Front verlief zwischen Inländern 
und Ausländern. Die Ausländer wurden verschärft beauf­
sichtigt, die „landfremden Armen" ausgewiesen und end­
lich von Staat zu Staat abgeschoben. Das System wurde 
jedoch unerträglich. Und nach einzelnen bilateralen Vor­
läufern suchten zwei multilaterale Konventionen zwischen 
den Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes Abhilfe zu 
schaffen: das Gothaer Übereinkommen von 1851, das sich 
bemühte, Ausweisung und Übernahme von Heimatlosen 
zu moderieren und das dabei schon die Vision eines 
allgemeinen deutschen Heimatrechts vor sich hatte; und 
das Eisenacher Abkommen von 1853, das die Behandlung 
und Pflege erkrankter sowie die Bestattung verstorbener 
„Landfremder" regelte.7) Nach der Gründung des Nord­
deutschen Bundes wurden diese vertraglichen Regelun-

4) Christoph Sachße u. Florian Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge 
in Deutschland - vom Spätmittelalter bis zum Ersten Weltkrieg, 1980, 
S. 179ff. 

5) Distrikte, Kreise, Bezirke, Provinzen usw. 
6) Helmut Quaritsch, Staatsangehörigkeit und Wahlrecht - zum Problem 

des Ausländerwahlrechts, DÖV, 36. Jg. (1983), S. 1 ff. (5). 
7) S. Rudolf Scharpff u. Friedrich Haller, Handbuch des Armenrechts, 

2. Aufl., 1909, S. 641 ff.; J. Keller, Das Armenrecht im Königreich Sach­
sen, 1908, S. 267ff.; v. Conta, Die Ausweisung aus dem Deutschen 
Reich und aus dem Staat und der Gemeinde in Preußen, 1904, S. 125ff. 

gen durch das Gesetz über den Unterstützungswohnsitz 
von 1870 abgelöst. Nur Bayern hielt noch lange Zeit am 
alten Heimatrecht fest.8) 

Hatte sich das internationale Sozialrecht als Instrument 
innerdeutscher Sozialpolitik9) damit fürs erste überlebt, so 
entwickelt sich nach der Gründung des Deutschen Rei­
ches ein Netzwerk entsprechender Regelungen zwischen 
Deutschland und anderen Mächten, insbesondere den 
Nachbarn: Italien, Dänemark, Belgien, Schweiz und Nie­
derlande. 1 0) Mit Österreich gilt zunächst ohnehin das Eise­
nacher Regime fort.1 1) Aber auch andere Mächte unterein­
ander schließen in der Folgezeit eine große Zahl von 
Verträgen über soziale Fürsorge. Dabei stehen ausge­
setzte Kinder, Kranke und Geisteskranke im Vordergrund 
des Interesses.1 2) 

2. Soziale Vorsorge/Sozialversicherung 

Die Armenfrage war und ist stets die allgemeinste 
„soziale Frage". Die „Arbeiterfrage" war und ist demge­
genüber eine besondere „soziale Frage". Die Armenfür­
sorge war die allgemeinste Sozialleistung. Als die entspre­
chende Antwort auf die spezifische „Arbeiterfrage" aber 
sollte sich die Sozialversicherung erweisen 1 3). Der Arme 
schlechthin braucht hier und jetzt Hilfe. Der Arbeiter ist 
vorsorgebedürftig und vorsorgefähig. Er ist von künftigen 
Risiken bedroht. Und er kann durch seinen Lohn etwas 
dazu beitragen, sich dagegen zu sichern. Daraus entstand 
die Vorsorge durch Sozialversicherung. Daß die Eigenart 
der „Arbeiterfrage" gerade auch in einem Mißverhältnis 
zwischen der Vorsorgebedürftigkeit und der Vorsorgefä­
higkeit bestand, soll damit nicht verdrängt werden. Für 
unseren Zusammenhang steht der spezifische Mechanis­
mus der Vorsorge im Vordergrund. 

Wir haben hier eine zeitliche Abfolge. Die Vorsorge geht 
voraus. Die Verwirklichung des Risikos, auf das hin vorge­
sorgt wurde, folgt nach. Vorsorge aber muß sich materiali­
sieren: sich örtlich oder institutionell oder örtlich und insti­
tutionell anbinden. Liegt nun zwischen der Vorsorge und 
der Verwirklichung des Risikos eine Veränderung, welche 
jene Anbindung aufhebt, so kann es sein, daß die Vor­
sorge dann nicht verfügbar, nicht wirksam ist, wenn sie 
gebraucht wird. Ist diese Veränderung eine rein soziale -
etwa der Wechsel von der abhängigen Beschäftigung zur 
Selbständigkeit so ist dieses Problem nationaler sozial­
politischer Natur. Ist diese Veränderung aber eine örtliche, 

8) Zum UnterstützungswohnsitzG 1870 s. z. B. G. F. Beutner u. Gustav 
Herrfurth, Das Reichsgesetz über den Unterstützungs-Wohnsitz v. 
6. Juni 1870, 1872; Wohlers, Das Reichsgesetz über den Unterstüt­
zungswohnsitz v. 6. Juni 1870, 1892; Friedrich Arnold, Freizügigkeit und 
Unterstützungswohnsitz. Kommentar. 1872; Georg Eger, Das Reichsge­
setz über den Unterstützungswohnsitz v. 6. Juni 1870 (i.d. F. v, 12. März 
1899), 4. Aufl., Breslau 1900. 

9) Zu seiner historischen Rolle s. Perrin (Anm. 2), S. 9. 
1 0) Karl Neumeyer, Internationales Verwaltungsrecht Bd. I 1910, S. 82f.; 

Bd. II 1922, S.403. 
1 1) S. Keller (Anm. 7), S.274. 
1 2) Perrin (Anm. 2), S.8f. 
1 3) S. dazu etwa Hans F. Zacher (Hg.), Bedingungen für die Entstehung 

und Entwicklung von Sozialversicherung, 1979; Jens Alber, Vom 
Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat - Analysen zur Entwicklung der 
Sozialversicherung in Westeuropa, 1982. 
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und ist sie „grenzüberschreitend", so erwächst dieses 
Problem aus dem Verhältnis zweier nationaler Sozial­
rechtsordnungen, ist es ein Problem des internationalen 
Sozialrechts. Ihm voraus liegt freilich schon ein anderes: 
das Problem des Zugangs zur Vorsorge. Hat der Fremde 
Zugang zur Vorsorge in dem Land, in dem er arbeitet? 
Oder ist dies den „Einheimischen" vorbehalten? Oder hat 
der „Landfremde" Zugang zur Vorsorge in seinem Heimat­
staat? 

„Zugang des Fremden zur Vorsorge" und „Wirksamkeit 
(Verfügbarkeit) der Vorsorge über Grenzen hin" - das sind 
die beiden Fragen, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts 
um so dringender stellen, je mehr die Arbeiterfrage artiku­
liert und ihr durch Vorsorge abgeholfen wird, und je mehr 
die Arbeiter wandern. 

Um sich die Allgemeinheit dieser Problematik vor Augen 
zu führen, scheint es mir reizvoll, folgendes in Erinnerung 
zu rufen. Zur frühen Sozialpolitik gehörte es, verläßliche 
Möglichkeiten des Sparens zu eröffnen, die sich ja erst im 
Laufe des 19. Jahrhunderts ausbreiteten. Zur gleichen Zeit 
wurde die Wanderung noch durch Abgaben und durch die 
Behinderung des Transfers von Guthaben behindert. So 
war der Zugang von Ausländern zu den öffentlichen Spar­
kassen und die Mitnahme von Sparguthaben im Falle der 
Wanderung Gegenstand von Verträgen zwischen Frank­
reich, Belgien, den Niederlanden und Italien1 4). Das war 
um die Jahrhundertwende - zu einer Zeit also, zu der diese 
Länder noch keine ausgebaute, allgemeine Sozialversi­
cherung hatten. 

Sozialpolitisch wurde diese Lösung bekanntlich durch 
die Sozialversicherung überholt. Die Sozialversicherung 
warf naturgemäß keine Probleme auf, wo Inländer kraft 
inländischer Beschäftigungsverhältnisse bei inländischen 
Sozialversicherungsträgern Vorsorge fanden und die dar­
aus erwachsende Anwartschaft, nachdem sich der Risiko­
fall im Inland verwirklicht hatte, im Inland erfüllt wurde. Und 
es ist müßig zu sagen, daß sie ebenso keine Probleme 
aufwarf, wo Ausländer im Ausland beschäftigt waren, vor­
sorgten und Leistungen bezogen. Wo immer aber diese 
Zuordnungen inkongruent wurden, erwuchsen Probleme. 

Solange sich eine Sozialversicherungsgesetzgebung 
als etwas Singuläres sehen durfte, war die Lösung dieser 
Probleme eine Frage des nationalen Rechts. Es bestimmt 
selbst seine Reichweite. In dem Maße, in dem sich ver­
gleichbare Vorkehrungen ausbreiteten, wurde jedoch die 
Koordination der verschiedenen Rechtsordnungen not­
wendig. Aus dem nationalen Abgrenzungsrecht wurde ein 
internationales Koordinationsrecht. So war es denn auch 
in Deutschland. Bismarcks Sozialversicherungsgesetzge­
bung war zunächst ein nationales Ereignis. Ihm lag das 
Territorialitätsprinzip selbstverständlich voraus. Eine 
fremde Staatsangehörigkeit hinderte den im Inland Arbei­
tenden nicht am Zugang zur Sicherung. Aber der ausländi­
sche Wohnsitz schadete dem Leistungsanspruch1 5). 

1 4) Perrin (Anm. 2), S.7, 10f., 15, 21. 
1 5) S. § 6 Abs. 3 und § 67 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 

1884 (BGBl. S. 69); §§ 14,34 Nr. 4 des Gesetzes betreffend die Invalidi-
täts- und Alterssicherung vom 22. Juni 1889 (RGBl. S. 97). 

Jedoch dauerte es nur kurze Zeit, bis hinter der Robustheit 
dieser Anfänge die Notwendigkeit der Korrektur erkannt 
wurde. So wurde von 1900 an einerseits von den natio­
nalen, einseitigen Möglichkeiten der Differenzierung mehr 
Gebrauch gemacht 1 6). Andererseits wurde mehr und mehr 
die Notwendigkeit zwischenstaatlicher Verträge gesehen -
nicht nur die'Notwendigkeit freilich, sondern auch die 
Möglichkeit; denn mittlerweile hatten sich auch in anderen 
Ländern entsprechende Systeme entwickelt. Typisch für 
diese grundsätzliche Einsicht sind die Klauseln, durch 
welche Handels-, Zoll- und Schiffahrtsverträge mit Ita­
lien 1 7), Österreich-Ungarn 1 8) und Schweden 1 9) ergänzt wur­
den und die, um das italienische Beispiel zu nehmen, etwa 
folgenden Wortlaut hatten: 

„Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, in freund­
schaftlichem Einvernehmen die Behandlung der italienischen 
Arbeiter in Deutschland und der deutschen Arbeiter in Italien 
hinsichtlich der Arbeiterversicherung zu dem Zwecke zu prüfen, 
um durch geeignete Vereinbarungen den Arbeitern des einen 
Landes im anderen Lande eine Behandlung zu sichern, die ihnen 
möglichst gleichwertige Vorteile bietet." 

Solche Abkommen wurden zumeist 2 0) dann aber nur 
über die Unfallversicherung geschlossen; weil die 
Systeme sich da am intensivsten und ähnlichsten entv^ik-
kelt haben (Luxemburg, Niederlande, Italien und Bel­
gien) 2 1). 

Inzwischen freilich war das Ausland dem Deutschen 
Reich mit differenzierteren Vorbildern bereits vorangegan­
gen. Vor allem das französisch-italienische Abkommen 
über die gegenseitige Anwendung der Sozialversicherung 
und der Arbeiterschutzgesetzgebung vom 15. April 1904 
stellt eine ebenso umfassende wie eingehende Regelung 
der „grenzüberschreitenden" Probleme der Arbeiter und 
ihrer sozialen Sicherung dar 2 2). 

Werfen wir noch einen Blick auf die Kräfte, die im 
Hintergrund dieser Entwicklung wirkten. Schon seit dem 
ausgehenden 18. Jahrhundert war die Arbeiterfrage als 
eine internationale Frage begriffen worden. Und das ganze 
19. Jahrhundert hindurch verdichteten sich die internatio­
nalen Konzeptionen und Bemühungen um ihre Lösung. 
Dabei standen philanthropische, wissenschaftliche, öko­
nomische und politische Aktivitäten neben der eigentlichen 
Arbeiterbewegung. Und diese wiederum unterschied sich 
mehr und mehr in primär politische und primär gewerk­
schaftliche Richtungen. In dem Maße, in dem im natio-

1 6) Ludwig Lass, Internationale Rechtsbeziehungen auf dem Gebiete der 
Arbeiterversicherung, in: Internationaler Arbeiter-Versicherungs-Kon­
greß, Wien 1905. 

1 7) Art. 2a des Handels-, Zoll- und Schiffahrtsvertrages vom 6.12.1891 
i.d.F. des Zusatzvertrages vom 3.12.1904 (RGBl. S. 413). 

1 8) Art. 6 des Zusatzvertrages zum Handels- und Zollvertrag von 1891 vom 
25.1.1905 (RGBl. S. 143). 

1 9) Art. 2 des Handels- und Schiffahrtsvertrages vom 2.5.1911 (RGBl. 
S. 275). 

*°) Mit Ausnahme des Abkommens zwischen dem Deutschen Reich und 
dem Königreich Italien über Arbeiterversicherung v. 31.7.1912 (RGBl. 
S. 171), das außer der Unfallversicherung auch die Rentenversicherung 
einbezog. 

2 1 ) S. die Zusammenstellung bei Ernst Wickenhagen, Zwischenstaatliches 
Sozialversicherungsrecht. Eine Einführung, 1. Aufl. 1957, S. 41 ff. 

**) Perrin (Anm. 2), S. 12ff. 
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nalen Rahmen die Idee der Sozialversicherung Boden 
gewann, wurde diese auch in die internationalen Ziele und 
Bemühungen einbezogen 2 3). Aber auch nach der Einfüh­
rung der Sozialversicherung in immer mehr Ländern waren 
nicht die Staaten und Regierungen die Träger dieser Ent­
wicklungen, sondern Nicht-Regierungs-Organisationen. 
Durch sie bildeten sich wesentliche, bedeutsame Konzep­
tionen der internationalen Sozialpolitik heraus, die 
zukunftsweisend sein sollten: 

(1) Sie entwickelten sozialpolitische Programme als 
Anregungen für die nationalen Sozialpolitiken. Wenn im 
Vordergrund auch Arbeitsschutzfragen und sonstiges 
Arbeitsrecht standen, so bezogen diese Forderungen 
mehr und mehr doch auch die Sozialversicherung ein. 

(2) Diese sozialversicherungspolitischen Forderungen 
bezogen sich nicht nur auf das Niveau der jeweils natio­
nalen Sozialpolitik. Sie bezogen sich auch auf die Pro­
bleme der Abgrenzung nationaler Sozialversicherungssy­
steme, des Zugangs Fremder zu ihnen und der Wande­
rung zwischen ihnen. 

(3) Die Technik von Konventionen wurde auch für den 
sozialpolitischen Bereich übernommen: die Ausarbeitung 
von Entwürfen multilateraler Verträge und ihre Bereitstel­
lung für die Annahme durch die Staaten. 

(4) Die nationalen Sozialpolitiken, einschließlich der 
Politik der internationalen Verträge, wurden auch durch 
Information und Diskussion, insbesondere durch die 
Abhaltung von Konferenzen beeinflußt 2 4). 

Während des 1. Weltkriegs erlebten gerade die Bemü­
hungen um die Formulierung sozialpolitischer Programme 
eine erstaunliche Blüte 2 5). Je länger der Krieg dauerte, 
desto mehr hoffte man, der Friedensvertrag werde der 
Welt eine neue Grundlage für ein gerechtes Zusammenle­
ben der Menschen geben. Dazu sollten auch Impulse und 
Garantien für die Sozialpolitik gehören. In der Tat nahm 
der Friedensvertrag von Versailles dann auch einen Kata­
log von Grundforderungen zugunsten der Arbeiter auf 2 6). 
Die Sozialversicherung war daraus jedoch eliminiert wor­
den 2 7). Immerhin schuf der Versailler Vertrag auch die 
Internationale Arbeitsorganisation 2 8). Und diese sollte als­
bald das Thema der Sozialversicherung entschlossen auf­
greifen 2 9). 

II. Die Zeit zwischen den Kriegen 

Nach dem 1. Weltkrieg stellen sich dem internationalen 
Sozialrecht zunächst vielfältig die Fragen, die aus den 
Gebietsveränderungen erwachsen sind, welche die Frie­
densverträge mit sich brachten. Millionen von Menschen 
wechselten die Nationalität. Und damit wurde auch die 

a ) Perrin (Anm. 2), S. 41 ff. 
2 4 ) Perrin (Anm. 2), aaO. 
a ) Perrin (Anm. 2), S. 58ff., 67ff. 
* ) S. Art. 427 des Versailler Vertrages vom 28. 6.1919 (RGBl. S. 687). 
2 7 ) Perrin (Anm. 2), S. 70ff. 
2 8 ) Art. 387-427 des Versailler Vertrages vom 28.6.1919 (RGBl. S. 687). 
a ) Internationale Arbeitsorganisation, Übereinkommen und Empfehlungen 

1919-1966, 1966. 

Frage gestellt, ob und wie sie auch das Sozialversiche­
rungssystem wechseln sollten. Ein eigener Regelungsty­
pus wurde so geboren 3 0). 

Die langfristige Entwicklung zwischen den Weltkriegen 
war durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 

(1) Die Sozialversicherung steht im Vordergrund der 
internationalen Problematik. Die Reihe der Unfallversiche­
rungsabkommen wird zwar fortgesetzt. Aber mehr und 
mehr kommt es zu weiter ausgreifenden Sozialversiche­
rungsabkommen 3 1). 

(2) Eine wichtige Herausforderung stellen die Leistun­
gen an Arbeitslose dar. Die Fürsorgeproblematik hatte 
durch die Entwicklung der ökonomischen und gesellschaft­
lichen Verhältnisse weitgehend die Gestalt der Arbeitslo­
sigkeit angenommen. Das Fürsorgerecht reagierte spezifi­
scher. Und die Sozialversicherung nahm sich mehr und 
mehr auch dieses Risikos an. Zahlreiche Abkommen 
beschäftigen sich so mit den Leistungen an Arbeitslose 3 2). 

(3) International geht die Führung - von den Nicht-
Regierungs-Organisationen - auf die Internationale 
Arbeitsorganisation über. In ihr sind außer den Regierun­
gen auch die Sozialpartner vertreten. Die Internationale 
Arbeitsorganisation entwickelt die Technik von Konventio­
nen und Empfehlungen zur Verbesserung, Harmonisie­
rung und Standardisierung der nationalen Rechte. Dabei 
richtet sie ihr Augenmerk mehr und mehr auch auf die 
Sozialversicherung 3 3). 

III. Nach dem 2. Weltkrieg 

Nach dem 2. Weltkrieg ändert sich das Spektrum inter­
nationalen Sozialrechts erneut. 

(1) Zunächst bricht wieder das Thema auf, das wir 
schon aus der Zeit nach dem 1. Weltkrieg kennen: Millio­
nen von Menschen wechseln die Nationalität oder das 
Land ihres Aufenthalts. Nur daß dieses Phänomen diesmal 
ganz neue Dimensionen hat. Nicht nur quantitativ! Nicht 
nur dadurch, daß es zunächst um die Behebung der primi­
tivsten Not, um die Bewältigung von Katastrophen geht, 
während sich auf lange Sicht dann die Frage des normalen 
sozialrechtlichen Status stellt. Eine neue Dimension liegt 
auch darin, daß dieser sozialrechtliche Status in den mei­
sten der beteiligten Länder im Gegensatz zur Zeit nach 
dem 1. Weltkrieg eine wesentlich größere Erstreckung und 
Bedeutung erlangt hat, daß der Wechsel der Nationalität 
und des Aufenthalts mehr als früher den Verlust alter 
Vorsorge bedeutet und die Frage ihrer Substitution auf-

3 ° ) S. Wickenhagen, Zwischenstaatliches Sozialversicherungsrecht (Anm. 
21), S.39f., 42. 

3 1 ) S. die Übersicht bei Wickenhagen aaO., S. 43. 
3 2 ) Vereinbarungen mit Österreich v. 29.6./18.8.1921 u. 18.2.1924 

(RGBl. II S.89), v. 29.2.1928 (RGBl. II S. 55) und vom 1.2.1933 
(RGBl. II S. 102); Übereinkommen mit Polen v. 14.7.1927 (RGBl. II 
S. 493); Übereinkommen mit der Schweiz v. 4.2.1928 (RGBl. II S. 311, 
393) und v. 25. 5.1928 (RGBl. I S. 157). 

w ) Internationales Arbeitsamt (Hg.), Zehn Jahre Internationale Arbeitsorga­
nisation, 1919-1929, Genf 1931; John G. Winant, Zwanzig Jahre Inter­
nationale Arbeitsorganisation (1919-1939), in: Die Welt der Wirtschaft 
und der Arbeit, Internationales Arbeitsamt (Hg.), Genf 1939. 
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wirft. Eine neue Dimension liegt ferner darin, daß mehr als 
nach dem 1. Weltkrieg nicht nur Gebiete und ihre Bewoh­
ner die Nationalität wechseln, sondern Menschen flüchten, 
vertrieben werden, wandern. Eine neue Dimension liegt 
endlich darin, daß alle diese Phänomene - bei allem 
Wechsel der Menge und der Gestalt - permanent werden. 
Vertriebene, Flüchtlinge, politisch Verfolgte, Asylanten, die 
Bewohner neu zugeordneter Gebiete bleiben ein Thema 
des Sozial rechts 3 4). Und je mehr sich die Verhältnisse 
normalisieren, je offener die Grenzen werden, desto mehr 
treten auch die alt vertrauten „Grenzgänger", die Gast-
und Wanderarbeitnehmer, die ganz „normalen" Emigran­
ten und Immigranten wieder auf. 

(2) Der Themenkatalog der Sozialpolitik weitet sich. Im 
19. Jahrhundert hat die Fürsorge gegen Armut zu helfen 
versucht. Die Sozialversicherung griff die klassischen Risi­
ken des Arbeitsunfalls, der Krankheit, der Invalidität, des 
Alters und des Todes unter Zurücklassung Unterhaltsab­
hängiger auf. Allmählich war das Risiko der Arbeitslosig­
keit hinzugetreten. Nunmehr sollte es der Sozialpolitik 
nicht mehr nur um Not und um die Einbrüche der sozialen 
Biographie gehen. Nunmehr sollte es hier mehr und mehr 
um die Vermittlung von Teilhabe an den Gütern der Gesell­
schaft gehen. Schützte Sozialpolitik bisher vor der Subnor-
malität, so wendet sie sich nunmehr der Hebung der 
Normalität zu. 

Typisch ist Artikel 22 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948: 

„Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft ein Recht auf 
soziale Sicherheit; er hat Anspruch darauf,... in den Genuß der 
für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit 
unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
zu gelangen." 

Und Artikel 25 derselben Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen differenziert: 

„Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine 
und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden... gewährlei­
stet; ..." 

Ich brauche in diesem Kreise nicht zu erwähnen, wie 
sich diese Ausweitung des sozialpolitischen Konzepts im 
nationalen, deutschen Rahmen niederschlug. Vorbeugung 
und Rehabilitation bekamen einen neuen Stellenwert. Aus­
gleichsleistungen wie Kindergeld und Wohngeld gewan­
nen Raum. Und mehr und mehr entwickelte sich der Typus 
der Entfaltungshilfe, wie wir ihn in der Ausbildungsförde­
rung, der Berufsförderung usw. verwirklicht finden. 

Dies alles gibt natürlich auch dem internationalen 
Sozialrecht wesentliche neue Akzente. Ich kann hier nur 
ein Beispiel nennen. In der Präambel zur Verordnung 
1408/71 der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der 
Wanderarbeitnehmerverordnung, heißt es: 

S. aus deutscher Sicht etwa Bundesminister des Innern (Hg.), betrifft: 
Eingliederung der Vertriebenen, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigten in 
der Bundesrepublik Deutschland, 1982. Ferner etwa „Hilfen für auslän­
dische Flüchtlinge", Tagungsleitung: Walter Sohn und Georg Albrecht, 
1979. 

„Ferner erscheint es angebracht, die derzeitige Beschränkung 
der Gewährung von Familienleistungen aufzuheben; für die Zah­
lung von Leistungen, die zum Unterhalt getrennt lebender Fami­
lienangehöriger beitragen sollen, wäre dabei die Festlegung 
gemeinsamer Regeln für alle Mitgliedstaaten die beste Lösung 
gewesen, wenn man von den Leistungen, die in erster Linie einen 
bevölkerungspolitischen Anreiz darstellen, absieht; dieses Ziel 
muß auch weiterhin angestrebt werden; angesichts der sehr 
unterschiedlichen innerstaatlichen Rechtsvorschriften sind jedoch 
Lösungen zu wählen, die dieser Situation Rechnung tragen: Zah­
lung von Familienleistungen des Beschäftigungslandes im Falle 
von fünf Ländern35), Zahlung von Familienbeihilfen des Landes, in 
dem die Familienangehörigen wohnen, falls Frankreich das 
Beschäftigungsland ist." 

Verwandte Probleme aus den Zweckzusammenhängen 
von Wohngeld und Wohnungsbau, Ausbildungsförderung 
und Bildungswesen, Berufsförderung und Strukturen des 
Berufslebens, aber auch für den Zusammenhang zwi­
schen Vorbeugung, Leistungsfall und Rehabilitation liegen 
auf der Hand. Wir haben im nationalen Recht erfahren, 
welche (bislang unbewältigte) sozialrechtspolitische Her­
ausforderung im Übergang von der Nothilfe zum Angebot 
der Förderung liegt 3 6). Eine analoge Herausforderung traf 
auch das internationale Sozialrecht. 

(3) Parallel verändert sich die Szene der Soziallei-
stungsmethoden. 

1934 war in Amerika der Terminus „social security" 
amtlich geworden 3 7). Er sollte einen weltweiten Siegeszug 
antreten. Im 2. Weltkrieg wurde er vorübergehend sogar 
eine Art Kriegsziel. Die Parole der „sozialen Sicherheit" 
hatte eine unmittelbare Verbindung zwischen einer sozi­
alen Lage und einer ihr entsprechenden Sozialleistung 
hergestellt. Die Technik, wie die Leistung bereitgestellt 
wird, welche die Sozialversicherungspolitik dominierte, trat 
in den Hintergrund. Damit hat sich der Beveridge-Plan 3 8) 
getroffen, der die Technik der Vorsorge durch Sozialversi­
cherung zugunsten der steuergespeisten Staatsleistung in 
den Hintergrund treten ließ. Die Ausweitung der Sozialpoli­
tik über die Gefahrenabwehr hinaus zu sozialem Ausgleich 
und sozialer Förderung machte es auch unabhängig 
davon notwendig, sich mehr und mehr der Technik der 
steuergespeisten Staatsleistung zu bedienen 3 9). 

Die alte Vorsorge durch Sozialversicherung verlor so an 
Boden - vor allem in Ländern, die jetzt sozialpolitisch neu 
ansetzten, und vor allem für Themen, die jetzt erst zum 
Gegenstand der Sozialpolitik gemacht wurden. Damit stell-

x ) Gemeint waren ursprünglich: Belgien, Deutschland, Italien, Luxemburg 
und die Niederlande. 

M ) Hans F. Zacher, Zur Anatomie des Sozialrechts, Die Sozialgerichtsbar­
keit 29. Jg. (1982), S. 331 ff. (335). 

3 7 ) S. dazu und zum folgenden etwa Felix Schmid, Sozialrecht und Recht 
der sozialen Sicherheit, 1981, S. 44ff. 

M ) Social insurance and allied Services, Report by Sir William Beveridge, 
presented November 1942, reprinted London 1974; deutsche Ausgabe: 
Der Beveridge Plan, Sozialversicherung und verwandte Leistungen, 
Zürich o. J. (1943). 

M ) S. zu dieser Entwicklung etwa Bernd Schulte, Zu den Strukturen des 
Sozialrechts ausländischer Staaten: Sozialrecht in den EG-Ländern, 
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge, Jg. 58 (1978), S. 203ff.; Albrecht Bossert u. Hans Joachim 
Merk, Die Systeme sozialer Sicherung in den OECD-Ländern - Ein 
Vergleich ihrer Gestaltungsprinzipien, VSSR Bd. 9 (1981), S. 149ff. 
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ten sich auch die Probleme des internationalen Sozial­
rechts neu. Solange die Sozialversicherung dominierte, 
hatte diese immanente Kontrollen des Zugangs zur Lei­
stung: Beitragsfähigkeit und Beitragszahlung. Und der 
Wechsel zwischen den Systemen konnte sich, bei allen 
Schwierigkeiten im Detail, auf der Basis regulieren, daß 
der genommene Zugang und die geleisteten Beitragszah­
lungen respektiert wurden. Sollte nunmehr die Freiheit der 
Einreise auch den Zugriff zum Sortiment beitragsfreier 
Sozialleistungen eröffnen? Und was nimmt man mit, wenn 
man von einem „beitragsfreien" Land in ein „Beitragsland" 
wechselt? 

Ein besonderes Gesicht hat dieses Problem, wo nicht 
Geldleistungen, sondern Dienst- und Sachleistungen 
erbracht werden. Eine Reihe von Staaten ersetzte jetzt 
aber die Erstattung oder Verschaffung von Behandlungs­
und Pflegeleistungen durch die Krankenversicherung 
dadurch, daß diese Leistungen unmittelbar durch einen 
nationalen Gesundheitsdienst erbracht werden. Ist dieser 
ausgedehnt genug, schrumpft das Risiko der Krankheit 
gewissermaßen auf das Risiko des Einkommensausfalls. 
Die Systemdifferenz zwischen „Krankenversicherungslän­
dern" und „Gesundheitsdienstländern" stellt so eine ganz 
besondere Herausforderung an das Recht der zwischen­
staatlichen Abgrenzung und Koordination. 

(4) Beide Tendenzen zusammen - ich meine: die Aus­
weitung der Ziele und Gegenstände sowie der Techniken 
der Sozialpolitik - entsprechen einer allgemeinen Ausbrei­
tung und Selbstverständlichkeit der Sozialpolitik. In allen 
Ländern werden tendenziell immer mehr Menschen und 
immer mehr Lebenslagen von Sozialleistungssystemen 
erfaßt und somit vom Sozialrecht betroffen. Der sozial­
rechtliche Status wird zu einem immer bedeutsameren 
Element des Bürgerstatus, ja selbst des Einwohnerstatus. 
Und Freizügigkeit wird wertlos, wenn sie nicht von Techni­
ken begleitet wird, die den Zugang zum Sozialstatus des 
jeweils anderen Landes öffnet und gewährleistet, daß die 
Position, die das Sozialrecht des verlassenen Landes 
gewährte, im neu bezogenen Land nicht nur nicht verloren 
geht, sondern notfalls den Vorsorgeaufwand substituiert, 
an den das neu bezogene Land seine Leistungen knüpft. 
Das wichtigste Beispiel: Beitragszeiten und -höhen müs­
sen gegen Wohnzeiten und Einkommenshöhen vertauscht 
werden können und umgekehrt. Wir können von einer 
doppelten Konnexität sprechen: zwischen dem Bürgersta­
tus und dem Sozialstatus, zwischen der Freizügigkeit und 
der - wie ich es einmal nennen möchte - „Konvertibilität" 
der sozialrechtlichen Positionen. Abstriche am sozialrecht­
lichen Status und seiner „Konvertibilität" beeinträchtigen 
Bürgerstatus und Freizügigkeit in vordem nicht denkbarer 
Weise. 

(5) Dem allen entspricht ein großes internationales 
Interesse für die Sozialpolitik4 0). Die Vereinten Nationen 

*) S. z. B. Gertrud Savelsberg, Artikel „Sozialpolitik, V) Internationale 
Sozialpolitik, Handwörterbuch der Sozialwissenschaften Bd. 9 (1956), 
S. 564ff.; Peter Heyde, Internationale Sozialpolitik, 1960; Ludwig Prel­
ler, Praxis und Probleme der Sozialpolitik, 2 Bde. 1970, Bd. II, S. 692ff. 
Aus neuerer Zeit s. etwa Michael von Hauff und Brigitte Pfister-Gaspary 

haben sich nicht damit begnügt, in der Allgemeinen Erklä­
rung der Menschenrechte soziale Rechte niederzulegen. 
1966 legten sie einen internationalen Pakt über wirtschaft­
liche, soziale und kulturelle Rechte auf. Zahlreich ver­
wandte und eingeordnete Organisationen beschäftigen 
sich mit Fragen der Sozialpolitik. Die wichtigste ist die 
Internationale Arbeitsorganisation 4 1). Sowohl durch die von 
ihr erarbeiteten und aufgelegten Konventionen wie durch 
ihre Empfehlungen, durch ihre Forschungen und durch 
ihre Beratungstätigkeit fördert sie die Entwicklung der 
nationalen Sozialrechtsordnungen ebenso wie die des 
internationalen Sozialrechts. 

Um Europa als soziale Einheit zu integrieren, hat auch 
der Europarat ein differenziertes System von Konventio­
nen und Abkommen entwickelt: die Europäische Sozial­
charta, die Europäische Ordnung der sozialen Sicherheit, 
das Europäische Fürsorgeabkommen, das Vorläufige 
Europäische Abkommen über die Systeme der sozialen 
Sicherheit für den Fall des Alters, der Invalidität und 
zugunsten der Hinterbliebenen usw. 4 2). 

Weit darüber hinaus aber gehen die Europäischen 
Gemeinschaften 4 3). Der Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft von 1957 hat gerade 
für das Sozialrecht und durch das Sozialrecht Entschei­
dendes verändert. Zwar ist die Europäische Wirtschaftsge­
meinschaft zunächst eben dies: eine Wirtschaftsgemein­
schaft. Zwar sind deshalb die allgemeinen Aufträge und 
Zuständigkeiten der Gemeinschaft zur Harmonisierung der 
Sozialpolitik schwach. Jedoch zählt die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer zu den Konstituanten der Wirtschaftsge­
meinschaft. Das verlangt, daß der Gebrauch der Freizügig­
keit zu keinen Nachteilen der sozialen Sicherung führt. Zu 
den wenigen glücklichen Entwicklungen der Europäischen 
Gemeinschaften zählt es, daß ein entsprechendes Regime 
schon 1958 - ein Jahr nach der Gründung der EWG - in 
der Verordnung Nr. 3 des Rates über die soziale Sicherheit 
der Wanderarbeitnehmer etabliert werden konnte. Sie 
wurde 1971 durch die Verordnung 1408/71 des Rates zur 
Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern, abgelöst, ohne abge­
schwächt zu werden. 

Die neue Dimension, die das internationale Sozialrecht 
damit angenommen hat, wird deutlich, wenn wir uns den 
folgenden Absatz der Verordnung 1408/71 vor Augen 
führen: 

(Hg.), Internationale Sozialpolitik, 1982. S. auch Hans F. Zacher, Inter­
nationales und Europäisches Sozialrecht - Eine Sammlung weltweiter 
und europäischer völkerrechtlicher und supranationaler Quellen und 
Dokumente, 1976. 

4 1 ) S. dazu Winfrid Haase, Die Internationale Arbeitsorganisation - Struktur 
und Wirkungsweise, in: v. Hauff/Pfister-Gaspary (Anm. 40), S. 113ff. 

4 2 ) S. zuletzt etwa Hans Wiebringhaus, Im Rahmen des Europarats, Bun­
desarbeitsblatt 1982, Heft 11, S.5ff. 
S. hierzu Bernd Schulte und Hans F. Zacher, Das Sozialrecht in der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, in: Jahrbuch des 
Sozialrechts, Bd. 1 (1979), S.353ff. / Bd. 2 (1980), S.359ff. / Bd. 3 
(1981), S. 419ff.; ab 1982 Bernd Schulte, Das Sozialrecht in der Recht­
sprechung des Europäischen Gerichtshofs, aaO., Bd. 4 (1982), 
S. 439ff. und demnächst Bd. 5 (1983), S. 403ff. und das dort nachge­
wiesene Material. 
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„Die Vorschriften über die Koordinierung der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften für die soziale Sicherheit... sollen innerhalb 
der Gemeinschaft sicherstellen, daß alle Staatsangehörigen der 
Mitgliedstaaten nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der 
einzelnen Mitgliedstaaten gleich behandelt werden und die Arbeit­
nehmer und ihre anspruchsberechtigten Angehörigen unabhängig 
von ihrem Arbeits- oder Wohnort in den Genuß der Leistungen der 
sozialen Sicherheit kommen." 

Soziale Sicherheit wird dabei in der ganzen Breite der 
Definition des Übereinkommens 102 der Internationalen 
Arbeitsorganisation verstanden: nämlich als Leistungen 
bei Krankheit, Mutterschaft, Invalidität, Alter, Tod des 
Ernährers, Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten und 
Arbeitslosigkeit sowie Familienleistungen; und zwar Lei­
stungen aus allgemeinen und besonderen Systemen, aus 
Systemen, die auf Beiträgen beruhen und aus beitrags­
freien Systemen, wie das Artikel 4 der Verordnung 1408/ 
71 ausdrücklich betont. 

Man kann von einer kopernikanischen Wende des inter­
nationalen Sozialrechts sprechen. Etwa ein Jahrhundert 
lang - von den Anfängen internationalen Sozialrechts bis 
in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg hinein war internationales 
Sozialrecht risiko-, leistungs- oder systemspezifisch gewe­
sen. Das ersehen wir schon aus den Regelungsorten. Es 
war entweder in den Gesetzen, die einzelne Systeme 
etablierten, Risiken abdeckten und Leistungen vorsahen, 
selbst geregelt, oder doch in Verträgen, die sich auf ein­
zelne Systeme bezogen (in Unfallversicherungsabkom­
men, allgemeiner in Sozialversicherungsabkommen, in 
Fürsorgeabkommen usw.). Eine Änderung kündigte sich 
an, indem Regelungen für Vertriebene, Flüchtlinge usw. 
vom Komplex persönlicher Einbindungen ausgingen, den 
generellen Statuswechsel einer Person zum Ansatz nah­
men und daraus die Konsequenzen für die einzelnen 
Systeme zogen. Aber nirgends vorher war so wie im 
europäischen Recht ein vergleichbar umfassender und 
komplexer Ansatz gewählt. Für den einzelnen sollte die 
soziale Sicherheit der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften eine Einheit darstellen - keine unter­
schiedslose Einheit, sondern ein Übersystem, in dem die 
nationalen Systeme so miteinander verbunden werden, 
daß ihre Gesamtheit für den einzelnen immer ein umfas­
sendes System ergibt. Damit war auch die alte Weise, in 
der das internationale Recht für Wanderarbeiter vorsorgte 
und noch heute vorsorgt, transzendiert: die einerseits aus 
dem Verbot der Diskriminierung von Wanderarbeitneh­
mern bestand, andererseits in der Pflicht zur Hilfe für die 
Wanderarbeitnehmer in ihren ganz besonderen Lasten 
und Nöten. Nein: das europäische Recht wollte und will 
einen übergreifenden vollwertigen sozialbürgerlichen Sta­
tus aller, welche die Freizügigkeit innerhalb der Mitglied­
staaten nutzen, und verlangt zu diesem Zweck die Zugän-
gigkeit der nationalen Systeme ebenso wie die Mitnahme 
der Vorsorge aus einem System in andere Systeme. 

(6) Schließlich aber ist im Laufe der Nachkriegszeit ein 
ganz neuer Aspekt hervorgetreten: das Phänomen, das 
wir allgemein mit „Entwicklungsländer", „Dritte Welt", 
„Entwicklungshilfe", oder „Neue Weltwirtschaftsordnung" 

benennen 4 4). Spezifische bilaterale und multilaterale Prak­
tiken - teils auf zwischenstaatlicher Ebene, teils auf halb-
und nichtstaatlicher Ebene - haben sich entwickelt. Die 
Vereinten Nationen und andere Weltorganisationen haben 
sich der Aufgabe angenommen, spezifische Organisatio­
nen sind hinzugetreten. Verläßliches Völkerrecht ist freilich 
nur im Rahmen bilateraler und multilateraler Abkommen 
entstanden. Allgemeine Beschlüsse, vor allem der Gene­
ralversammlung der Vereinten Nationen, haben nur den 
Charakter eines soft law von ungewissem Geltungsan­
spruch. 

Alles in allem ist schwer zu sagen, ob die Summe der 
Konsense stärker wiegt als die Summe der Dissense. Zwei 
Dinge aber sind klar. Einerseits liegt diese Weltsozialpolitik 
in der Fortsetzung der Linie, die von den nationalen Sozial­
politiken und den internationalen Sozialpolitiken und dem­
zufolge vom nationalen Sozialrecht und dem internationa­
len Sozialrecht vorgezeichnet wurden: der Kampf gegen 
die Armut, die Herstellung von mehr Gleichheit und mehr 
Sicherheit. Diese Ziele, die in den nationalen Sozialpoliti­
ken angelegt waren und durch das internationale Sozial­
recht über sie hinausgetragen wurden, verlangen über 
jene rechtliche Universalisierung, die sie etwa in dem UN-
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
oder in den Übereinkommen und Empfehlungen der Inter­
nationalen Arbeitsorganisation gefunden haben, hinaus, 
eine reale Universalisierung. Und in deren Dienst steht 
diese Weltsozialpolitik. Andererseits aber verläßt die Welt­
sozialpolitik in einem entscheidenden Punkt die Bahn bis­
herigen nationalen und internationalen Sozialrechts. Wäh­
rend Sozialrecht, auch internationales Sozialrecht, wie es 
uns geläufig ist, sich auf das Individuum bezieht, knüpft 
diese Weltsozialpolitik - ob sie sich nun als „Neue Welt­
wirtschaftsordnung" oder als Weltumverteilung oder als 
beides versteht - in erster Linie an die Staaten an. Inwie­
weit Organisationen, Verträge und sonstige Praktiken 
unmittelbar zwischen nichtstaatlichen Trägern möglich 
sein sollen und unmittelbar auf gesellschaftliche Verhält­
nisse zielen können, ist eine wichtige, aber höchst kontro­
verse Frage. Gerade die „Dritte Welt" selbst kämpft mit 
Hilfe der „Zweiten" für eine maximale Respektierung der 
staatlichen Souveränität und für eine maximale Konzen­
tration der Zusammenarbeit auf die Regierungen. Doch 
welche Vorstellungen dabei immer obsiegen sollen und 
obsiegen werden: klar ist, daß der einzelne, wie er im 
herkömmlichen nationalen und internationalen Sozialrecht 
Träger von Rechten und Pflichten und Empfänger von 
Leistungen ist, nicht der Adressat des Weltsozialrechts im 
Sinne der neuen Weltwirtschaftsordnung und der Weltum­
verteilung sein kann. 

So groß der Unterschied dieses Weltsozialrechts im 
herkömmlichen nationalen und internationalen Sozialrecht 
auch sein mag, so scheint es mir doch notwendig, dies 
gerade auch in den Zusammenhang unserer Überlegun­
gen hier einzubringen. Erstens, weil der Kern der Entwick-

M ) S. etwa Eike von Hippel, Grundfragen der Weltwirtschaftsordnung, 
1980. 
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lung in der Tat in der Konsequenz dessen liegt, was im 
nationalen und internationalen Sozialrecht angelegt ist. 
Zweitens, weil auch internationales Sozialrecht im her­
kömmlichen Sinn es mehr und mehr auch mit der Begeg­
nung von nationalen Sozialrechten sehr verschiedenen 
Entwicklungsstandes zu tun hat4 5) - „verschiedenen Ent­
wicklungsstandes" sowohl im Sinne nationaler Gesamt­
entwicklung als auch im Sinne spezifisch sozialpolitischer 
und sozialrechtlicher Entwicklung. Es ist eine Sache, inter­
nationales Sozialrecht zwischen europäischen Nachbarn 
zu praktizieren, und eine andere Sache, internationales 
Sozialrecht zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und den Maghreb-Staaten zu konzipieren und zu realisie­
ren. Die Problematik des Leistungsexportes etwa stellt 
sich im Verhältnis der Bundesrepublik zu den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, zur Türkei oder zu einem afrika­
nischen Land jeweils wesentlich anders dar. Die Ausstrah­
lung deutschen Sozialrechts hat dort, wo es einheimisches 
Sozialrecht nicht gibt, eine andere Bedeutung als dort, wo, 
würde es nicht durch Ausstrahlung verdrängt, gleichwerti­
ges einheimisches Sozialrecht gleichwertige Ergebnisse 
erbrächte. Und umgekehrt ist die Theorie der Einstrahlung 
von anderer Relevanz, wenn Sozialversicherung mitge­
bracht wird, und von wieder anderer, wenn jemand aus 
dem sozialrechtlichen Niemandsland kommt. Der Zugang 
zu den sozialen Leistungen, die Aufenthalt, Wohnsitz, 
Staatsbürgerschaft oder Beschäftigung in der Bundesre­
publik Deutschland vermitteln können, ist weltweit von der 
unterschiedlichsten Bedeutung - je nach der heimischen 
Alternative. Das Problem ist heute alltäglich. Wir müssen 
deshalb sehen, daß internationales Sozialrecht auch in 
diesem Bezugsrahmen steht 4 6). 

B. Dimensionen 
I. Was ist „internationales Sozialrecht"? 

Ich habe in diesem historischen Durchgang den Termi­
nus „internationales Sozialrecht" nicht definiert. Und man­
che von Ihnen werden schon auf Kohlen sitzen, um mir 
diese Schlamperei vorzuwerfen. Aber es schien mir nütz­
lich, das Phänomen zunächst gleichsam „natürlich" zu 
sehen. Aber ich wollte erst einmal den Stoff in seiner 
natürlichen Entwicklung ausbreiten, um ihm danach die 
begrifflichen Netze überzuwerfen. Was ist „internationales 
Sozialrecht"? Wir müssen uns damit abfinden, daß wir dies 
in zwei ganz unterschiedlichen Dimensionen sehen 
müssen 4 7): 

- eine ist die des internationalen Gegenstands des 
Rechts; 

4 5) S. dazu etwa die unter dem Titel „Sozialrecht und Sozialpolitik in den 
Ländern der Dritten Welt" zusammengefaßten Beiträge von Hans F. 
Zacher, Maximilian Fuchs, Detlev Zöllner und Manfred Nitsch, VSSR, 
Bd. 11 (1983), S. 1 ff. 
S. z.B. Fourth African Regional Conference, Nairobi, November-
December 1973, Employment, Status and Conditions of Non-National 
Workers in Africa, Genf 1973, S.39ff. 

4 7 ) Hans F. Zacher, Einleitung - Horizontaler und vertikaler Sozialrechts­
vergleich, in: Hans F. Zacher (Hg.), Sozialrechtsvergleich im Bezugs­
rahmen internationalen und supranationalen Rechts, 1978, S. 10ff. 

- die andere ist die des internationalen Charakters der 
Rechtsquelle. 

II. „Internationales Sozialrecht" im gegenständlichen 
(inhaltlichen) Sinn 

Im gegenständlichen Sinn können wir drei unterschiedli­
che Typen internationalen Sozialrechts unterscheiden: 

- abgrenzendes und koordinierendes Sozialrecht 

- standardisierendes und harmonisierendes Sozialrecht 
und 

- entwicklungspolitisches Sozialrecht. 

1. Abgrenzendes und koordinierendes internationales 
Sozialrecht 

Dem abgrenzenden und koordinierenden Sozialrecht4 8) 
geht es zunächst um die Klärung des Bereichs des natio­
nalen Sozialrechts. Dafür gibt es immer einen personellen 
und einen territorialen Anknüpfungspunkt. Unser Sozial­
recht bevorzugt, seit es sich zum Sozialversicherungsrecht 
kompliziert hat, den territorialen Anknüpfungspunkt. Wir 
sprechen vom Territorialitätsprinzip4 9). Wie wird der Terri­
torialbezug hergestellt? § 3 0 des Allgemeinen Teils des 
Sozialgesetzbuchs vermittelt einen irritierend einfachen 
Eindruck: 

„Die Vorschriften dieses Gesetzbuchs gelten für alle Personen, 
die den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in seinem Gel­
tungsbereich haben." 

Schon § 3 der Gemeinsamen Vorschriften für die Sozial­
versicherung muß dies bedeutsam modifizieren: 

„Die Vorschriften über die Versicherungspflicht und die Versi­
cherungsberechtigung gelten, 
1. soweit sie eine Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit 

voraussetzen, für alle Personen, die im Geltungsbereich die­
ses Gesetzbuchs beschäftigt oder selbständig tätig sind, 

2. 

Diese Territorialität, woran immer sie auch anknüpft, 
meint und begründet eben doch a priori persönliche Quali­
fikationen. Nur eine Person hält sich auf, wohnt und ist 
beschäftigt. Und mehr noch: der Zugang zum Sozialversi­
cherungssystem, der damit eröffnet ist, begründet eine 
persönliche Rechtsstellung. Tritt der Leistungsfall etwa 
ein, nachdem der Gesicherte das Territorium verlassen 
hat, lebt die Familie des Gesicherten in einem anderen 
Land als dieser oder vermittelt sein Tod Leistungen an 
Hinterbliebene, die nicht im Inland leben, so sind neue 

**) S. zu diesem Bereich Bernd von Maydell, Sach- und Kollisionsnormen 
im internationalen Sozialversicherungsrecht, 1967; ders., Die dogmati­
schen Grundlagen des inter- und supranationalen Sozialrechts, VSSR, 
Bd. 1 (1973), S. 347ff.; Horst Dieter Gobbers, Gestaltungsgrundsätze 
des überstaatlichen und zwischenstaatlichen Sozialversicherungs­
rechts, 1980; Theodor Tomandl (Hg.), Auslandsberührungen in der 
Sozialversicherung, 1980. Speziell zur Rentenversicherung s. neue-
stens Gerhard Kania, Über- und zwischenstaatliches Recht der sozialen 
Sicherheit, Deutsche Rentenversicherung 1983, S. 465ff. 

4 9 ) Zum klassischen Territorialitätsprinzip s. etwa Wickenhagen, Zwischen­
staatliches Sozialversicherungsrecht (Anm. 21), S. 20ff.; Walter Selb, 
Probleme des Territorialitätsprinzips, bei Tomandl (Anm. 48), S. 17ff. 
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Klärungen notwendig 5 0). Nicht selten ist es explizit das 
Personalstatut, was den Zugang zu einem System eröff­
net 5 1). Das Sozialgesetzbuch hat diese Problematik mit 
erstaunlicher Naivität vereinfacht - aber nicht gelöst 5 2). 

Nun genügt es sozialpolitisch natürlich nicht, den Gel­
tungsbereich des nationalen Sozialrechts abzugrenzen. 
Das nächste Ziel muß sein, die nationalen Regelungen so 
ineinander zu verfugen, daß das gleichzeitige Zusammen­
treffen verschiedener nationaler sozialrechtlicher Regelun­
gen oder auch der verschiedenen sozialen Lebensbedin­
gungen, wie sie das nationale Recht voraussieht, oder der 
Übergang zwischen den nationalen Sozialrechten mög­
lichst keine Nachteile aber auch keine unangemessenen 
Vorteile bringt. 

An dieser Stelle könnte eigentlich ein zweiter Vortrag 
ansetzen, der den gleichen Titel haben könnte wie dieser, 
wenn er nur „internationales Sozialrecht" von vorneherein 
ausschließlich als das Recht der Abgrenzung und Ver­
knüpfung verschiedener nationaler Sozialrechtsordnungen 
verstehen würde. Er hätte aufzuzeigen, welche Unter­
schiede es ausmacht, 

- ob sich verschiedene nationale Rechtsordnungen und 
Verhältnisse gleichzeitig treffen (wie bei Familienleistun­
gen an Familien, deren Mitglieder in verschiedenen Län­
dern leben; bei Erkrankung während des Urlaubs im 
Ausland usw.) oder ob sie zeitlich aufeinander folgen; 

- ob ein Wechsel vorübergehend (kurzfristig wie ein 
Besuch oder mittel- oder langfristig wie ein Volontariat, 
Saisonarbeit, Gastarbeit „auf absehbare Zeit") oder ob 
er endgültig ist; (im Sinne von „bis auf weiteres" oder im 
Sinne von „für immer"); 

- ob beitragsgetragene Vorsorgesysteme (Sozialversiche­
rung), beitragsfreie Vorsorgesysteme (wie steuerfinan­
zierte Altersrenten, oder - wesentlich anders - Beamten­
versorgung), soziale Entschädigungssysteme (Kriegs­
opferversorgung, Verbrechensopferentschädigung 
usw.), besondere Hilfs- und Förderungssysteme (wie 
Kindergeld, Wohngeld, Ausbildungsförderung und 
Berufsförderung) oder das allgemeine Hilfs- und Förde­
rungssystem der Sozialhilfe abgegrenzt oder kombiniert 
werden sollen 5 3); 

^ S. etwa Rolf Schuler, Die Neuregelung des Auslandsrentenrechts im 
Kontext des Internationalen Sozialrechts, ZfS, 36. Jg. (1982), S. 129ff. 

5 1 ) S. die Zusammenstellung bei Wickenhagen, Internationales Sozialversi­
cherungsrecht (Anm. 1), S. 39. 

K ) Was in den Kommentierungen zu den zitierten Vorschriften des Sozial­
gesetzbuchs durchwegs - sei es durch explizite Kritik, sei es durch das 
Unbefriedigende der Interpretationsversuche - durchaus zum Ausdruck 
kommt. 

^ Zur Terminologie s. Hans F. Zacher, Einführung in das Sozialrecht der 
Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl. 1983, S. 17ff. - Interessant ist in 
diesem Zusammenhang, daß die umfassendste Ordnung dieser Art die 
Europäische Wanderarbeiterverordnung abgrenzt wie folgt: 

„Art. 4 
Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für alle Rechtsvorschriften über Zweige der 
sozialen Sicherheit, die folgende Leistungen betreffen: 
a) Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft, 
b) Leistungen bei Invalidität..., 
c) Leistungen bei Alter, 

- ob Risiken wie Krankheit, Unfall usw., Ausgleichslagen 
wie Unterhaltslasten oder Förderungssituationen wie 
Ausbildung oder berufliche Bildung den Ansatzpunkt 
bilden 5 4); 

- ob es um langfristige Einkommensersatzleistungen 
(z. B. Renten), kurzfristige Einkommensersatzleistungen 
(z. B. Krankengeld), Einkommensergänzungsleistungen 
(z. B. Kindergeld), bedarfsorientierte Geldleistungen 
(z. B. Auslagenersatz) oder Dienst- und Sachleistungen 
(z. B. Behandlung und Pflege Kranker) geht; 

- ob es unmittelbar um eine Leistung oder ob es um den 
Zugang zur Vorsorge und die Mitnahme oder die Substi­
tution von Vorsorge geht; 

- ob die „Grenze" die Leistung zerschneidet (wenn gleich­
zeitig oder nacheinander ein Teil einer Leistung in 
einem, ein anderer Teil in einem anderen Land anfällt 
oder beansprucht wird), den Leistungsgrund zerschnei­
det (wie bei der Rente, die in verschiedenen Ländern 
erdient wurde) 5 5) oder den Grund von der Leistung trennt 
(wie bei der Rentenzahlung im Ausland); 

um nur einiges zu nennen. 

Ich kann das hier nicht vertiefen - so reizvoll es etwa 
wäre, die Muster der Sozialrechtsverhältnisse5 6) so an das 
internationale Sozialrecht heranzutragen. Ich möchte die 
allgemeineren Linien ziehen, die ich angefangen habe. In 
diesem Sinne muß ich den Blick noch einmal in die 
Geschichte zurückzuwerfen. Am Anfang der Entwicklung, 
die wir hier ins Auge fassen konnten, stand die Geschlos­
senheit der Systeme. Heimat bedeutete Bürgerschaft und 
Fürsorge zugleich. „Fremdheit" bedeutete ebenso „keine 
Bürgerschaft" wie „keine Fürsorge". Alle Entwicklung des 
zwischenstaatlichen Fürsorgerechts lief darauf hinaus, 
diese Geschlossenheit aufzubrechen. Die Hilfe in der Not 
mußte - wenigstens in einem Mindestmaß - vom Perso­
nalstatut des Bürgerrechts gelöst werden. Die Sozialversi-

d) Leistungen an Hinterbliebene, 
e) Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, 
f) Sterbegeld, 
g) Leistungen bei Arbeitslosigkeit, 
h) Familienleistungen. 

(2) Diese Verordnung gilt für die allgemeinen und die besonderen, die 
auf Beiträgen beruhenden und die beitragsfreien Systeme der 
sozialen Sicherheit sowie für die Systeme, nach denen die Arbeit­
geber ... zu Leistungen gemäß Abs. 1 verpflichtet sind. 

(3) ... 
(4) Diese Verordnung ist weder auf die Sozialhilfe noch auf Leistungs­

systeme für Opfer des Krieges und seiner Folgen noch auf Sonder­
systeme für Beamte und ihnen Gleichgestellte anzuwenden." 

M ) Zu den verschiedenen sozialen Lagen s. Hans F. Zacher, Vorfragen zu 
den Methoden des Sozialrechtsvergleichs, in: Hans F. Zacher (Hg.), 
Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs, 1977, S. 21 ff. 
(45 ff.). 

^ Diesem Gedanken voraus liegt die Erwägung, ob der Leistungsgrund 
überhaupt eine „Vorsorgegeschichte" (wie vor allem bei der Sozialversi­
cherung) einschließt, oder ob der Leistungsgrund in einer „Verantwor­
tungsgeschichte" wie bei der sozialen Entschädigung besteht, oder nur 
in einer die Leistung rechtfertigenden „sozialen Lage" (wie bei Hilfs- und 
Förderungssystemen). S. dazu Zacher, Zur Anatomie des Sozialrechts 
(Anm. 36), S. 334. 

**) Zum Sozialrechtsverhältnis s. die Beiträge von Peter Krause, Theodor 
Tomandl, Peter Häberle, Dieter Schäfer und Paul Kirchhof in: Schriften­
reihe des Deutschen Sozialgerichtsverbandes, Bd. XVIII, o. J. (1980). S. 
auch Hans F. Zacher (Anm. 52), S. 25f. 
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cherung ließ, indem sie das Territorialprinzip ganz selbst­
verständlich voraussetzte, diesen alten Ansatz der Armen­
pflege a priori hinter sich. Sie war ja durch die Wanderun­
gen des industriellen Zeitalters und durch die Unfähigkeit 
der Armenpflege, den Problemen dieser Wanderung 
gerecht zu werden, miterzeugt worden. Mit diesem terri­
torialen Ansatz hatte sich aber auch eine selbstverständli­
che Arbeitsteilung ergeben: der Zugang zum Territorium 
wurde Sache des Aufenthaltsrechts, des Staatsbürger­
rechts usw. Das Sozialrecht nahm hin, was dort vorgege­
ben wurde. Das Sozialrecht bemühte sich, gegenüber dem 
Zugang zum Territorium neutral zu bleiben. Diese Arbeits­
teilung ist eine Grundregel bis heute. Aber sehen wir uns 
einige notwendige Ergänzungen an: 

- Diese Grundregel erscheint einfacher für den Zugang 
als für den Weggang. Die Formel auf der Zugangsseite 
lautet zunächst ja nur: wen das Aufenthaltsrecht herein­
läßt, der wird hier auch durch das deutsche Sozialrecht 
geschützt. Die entsprechende Aussage für den Weg­
gang wäre ebenso einfach, wenn man sagen könnte: 
wer weggeht, wird nicht mehr durch das deutsche 
Sozialrecht geschützt. Aber diese einfache Aussage läßt 
unbefriedigt. Damit erwächst die Frage, welche Rechte 
mitgenommen werden: von dem Deutschen auf seine 
Urlaubsreise ins Ausland, von dem in Deutschland ver­
unglückten Gastarbeiter in seine Heimat, von dem Rent­
ner, der seinen Lebensabend bei seiner Tochter in den 
USA verbringen möchte usw.? 

- Je bedeutsamer die sozialrechtlichen Gefälle sind, desto 
mehr gerät das Aufenthaltsrecht in eine - auch soziale, 
mittelbar sozialrechtliche - Schleusenfunktion. Das wird 
besonders deutlich, wo auf der Seite des Aufenthalts­
rechts Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis miteinander 
verwoben sind, während auf der Seite des Sozialrechts 
die Beschäftigung die volle soziale Sicherung vermittelt. 
Und das kann zu einer sozialpolitischen Überfrachtung 
des Aufenthaltsrechts führen. 

- Wo sich das Aufenthaltsrecht außerstande sieht, sozial 
befriedigend zu differenzieren, tritt die Versuchung auf, 
die Differenzierung wieder in das Sozialrecht hineinzu­
tragen. Die Neuregelung der Sozialhilfe an Asylbewer­
ber5 7) ist ein Symptom dafür.5 8) 

- Wo das Aufenthaltsrecht Freizügigkeit nicht nur kontrol­
liert und duldet, sondern Freizügigkeit will, wie das in der 
Europäischen Gemeinschaft der Fall ist, tritt die Funk­
tionsteilung zwischen Aufenthaltsrecht und Sozialrecht 
in eine neue Phase. Es genügt dann nicht mehr, daß das 
Sozialrecht den Zugang offen hält. Es muß in gleicher 
Weise wie die Freizügigkeit den Wechsel ermöglichen. 
Damit wird die Funktionsteilung nicht zurückgenommen. 
Aber es wird ein übergeordneter Gesichtspunkt deutlich. 
Die unterschiedlichen nationalen Sozialrechtssysteme 
müssen einen Verbund bilden, in dem die Übergänge 

5 7) S. §120 Abs. 2BSHG. 
M ) S. zum Vorstehenden Günther Schwerdtfeger, Testgutachten „Auslän­

derintegration", in: Verhandlungen des 53. Deutschen Juristentages, 
Bd. I, 1980, TeilA. 

maximal erleichtert und die Reibungsverluste der Grenz­
überschreitung minimiert werden. 

2. Standardisierendes und harmonisierendes (verord­
nendes) internationales Sozialrecht 

Kommen wir zur zweiten Ebene gegenständlich interna­
tionalen Sozialrechts: der Ebene der Standardisierung und 
Harmonisierung 5 9). Es geht hier um das Instrumentarium, 
durch das die nationalen Sozialpolitiken und Sozialrechts­
ordnungen auf einheitliche Ziele hin gerichtet und auf 
einheitliche Niveaus der personellen und sachlichen 
Erstreckung und der Leistungen gebracht werden sollen. 
Die klassischen Beispiele sind die Übereinkommen und 
Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation, die 
sozialen Konventionen des Europarats und - wenn auch 
mit der bei weitem geringsten sozialrechtlichen Differen­
zierung - der UN-Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte. 

Diese Standardisierungs-Instrumente wenden sich 
rechtlich an die Staaten und politisch an die Öffentlichkeit. 
Während das Abgrenzungs- und Koordinationsrecht in der 
Regel die einzelnen unmittelbar berechtigt und verpflichtet, 
gilt das für das Standardisierungsrecht nicht. Auch die 
Staaten werden in sehr ungleicher Weise gebunden. Hin­
ter den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisa­
tion und des Europarates stehen gewisse Sanktionsme­
chanismen 6 0). Soweit die Bundesrepublik ihnen beigetre­
ten ist, was in der Regel der Fall ist, gelten sie hier auch 
kraft des Zustimmungsgesetzes6 1). Nicht immer aber neh­
men die Instrumente den normativen Charakter internatio­
naler Konventionen an. Zum Teil haben sie informellen 
Charakter: Koordination durch Information, Diskussion und 
technische Hilfe. Das bemerkenswerteste Beispiel stellen 
die Artikel 117 und 118 des EWG-Vertrages6 2) dar: 

„Art. 117 
(1) Die Mitgliedstaaten sind über die Notwendigkeit einig, auf 
eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Arbeitskräfte hinzuwirken und dadurch auf dem Wege des Fort­
schritts ihre Angleichung zu ermöglichen. 
(2) Sie sind der Auffassung, daß sich eine solche Entwicklung 
sowohl aus dem eine Abstimmung der Sozialordnungen begünsti­
genden Wirken des Gemeinsamen Marktes als auch aus dem in 
diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren sowie aus der Anglei­
chung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergeben wird. 

Art. 118 
(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags 
hat die Kommission entsprechend seinen allgemeinen Zielen die 

M ) S. hierzu die Beiträge von Hans F. Zacher, Johannes Schregle u. 
Siegfried-Günther Nagel in: Hans F. Zacher (Hg.), Sozialrechtsvergleich 
im Bezugsrahmen internationalen und supranationalen Rechts, 1978. 

*°) Berichtspflichten, z.T. auch Beschwerdemöglichkeiten; Überprüfung 
durch Sachverständige, im Europarat auch durch politische Gremien. S. 
Art. 19, 22ff. der Verfassung der IAO, Art. 21 ff. der Europäischen 
Sozialcharta, Art. 74f. der Europäischen Ordnung der Sozialen Sicher­
heit. Zu den Quellen s. Hans F. Zacher, Internationales und Europäi­
sches Sozialrecht (Anm. 40). 

6 1 ) S. Art. 59 GG. 
S. dazu etwa Jörn Pipkorn, Die Bedeutung der Rechtsvergleichung für 
die Harmonisierung sozialrechtlicher Normen in Europäischen Gemein­
schaften, in: Hans F. Zacher (Hg.), Sozialrechtsvergleich... (Anm. 47), 
S. 229ff. S. auch noch einmal Anm. 43. 
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Aufgabe, eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaa­
ten in sozialen Fragen zu fördern, insbesondere auf dem Gebiet 

- der sozialen Sicherheit 

(2) Zu diesem Zweck wird die Kommission in enger Verbindung 
mit den Mitgliedstaaten durch Untersuchungen, Stellungnahmen 
und die Vorbereitung von Beratungen tätig, gleichviel, ob es sich 
um innerstaatliche oder um internationale Organisationen 
gestellte Probleme handelt. 
(3) ..." 

Daß es zu dieser Harmonisierung nicht gekommen ist, 
weil die nationalen Regierungen in Zeiten des Auf­
schwungs die Sozialpolitik als einen Schatz von einzigarti­
ger Wählerwirksamkeit angesehen haben, den sie nicht 
abgeben wollten, während sie in Zeiten der Rezession in 
der Sozialpolitik eine Last erkennen müssen, die ihnen 
niemand anderer abnimmt 6 3), steht auf einem anderen 
Blatt. 

Internationale Standardisierung des nationalen Sozial­
rechts hatte immer und hat ebenso humanitäre, im enge­
ren Sinne soziale, Ziele wie wirtschaftliche64). Die natio­
nalen Unterschiede der Sozialpolitiken schaffen internatio­
nal unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen. Internatio­
nale Standardisierung des nationalen Sozialrechts hat 
weitgehend aber auch die gleichen Ziele wie das, was wir 
soeben als koordinatives internationales Sozialrecht 
bezeichnet haben. Je mehr sich die nationalen Sozialpoliti­
ken und Sozialrechtsordnungen gleichen, desto neutraler 
wird das Sozialrecht gegenüber einem Wechsel. Das 
Gefälle der sozialpolitischen Niveaus verliert den Charak­
ter des Anreizes ebenso wie den Charakter des Hindernis­
ses. Zugleich wird mit einer vergleichbaren Entwicklung 
der nationalen Sozialpolitiken die Koordination zwischen 
den Sozialrechtsordnungen zunächst überhaupt möglich, 
mehr und mehr sinn- und wirkungsvoller. (Das heißt freilich 
nicht, daß sie leichter wird. Hochentwickelte Systeme 
haben, entsprechend ihrer Differenziertheit und Komplexi­
tät ihre besonderen Widerstände gegen Verkoppelung.) 

Gerade auf diese Koordination zielt nun aber eine Reihe 
von internationalen Regelungen standardisierender Art. 
Sie beziehen sich zumeist auf typische Gruppen. Die 
längste Tradition solchen internationalen Sozialrechts 
bezieht sich auf die Seeleute6 5), denen mehrere Überein­
kommen und Empfehlungen der Internationalen Arbeitsor­
ganisation gewidmet sind6 6) und auf die Binnenschiffer67). 
Ein anderes Beispiel sind die Flüchtlinge. Das Abkommen 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 schließt 

* ) S. neuestens den Anlauf „Probleme der sozialen Sicherung - einige 
Überlegungen -" , Mitteilung der Kommission an den Rat vom 
8.12.1983, KOM (82) 716 endg. 

w ) Zu den Zielen internationaler Sozialpolitik s. etwa Peter Heyde, Interna­
tionale Sozialpolitik, 1960, S.52ff. 

^ S. schon die Vereinbarung zwischen dem Deutschen Reich und Groß­
britannien vom 27. 5.1879 wegen der Unterstützung hilfsbedürftiger 
Seeleute beider Nationen, Nouveau Recueil general de Traites, Conti-
nuation du grand Recueil von G. F. de-Martens, Reihe 2, Bd. IV Nr. 6. 

M ) S. die Nachweise bei Zacher, Internationales und Europäisches Sozial­
recht (Anm. 40), Nr. 33, 34, 35, 36, 43, 51, 61, 66, 76, 85, 92. 

6 7 ) S. z. B. das Abkommen über die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer. 
Dazu Wickenhagen, Internationales Sozialversicherungsrecht (Anm. 1), 
S. 95 und passim. 

Klauseln hinsichtlich der sozialen Fürsorge und der sozi­
alen Sicherheit ein 6 8). Umfassend ist die Thematik in den 
Instrumenten über die Rechtsstellung, insbesondere die 
soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer aufgearbeitet, 
mit der sich Grundsatzaussagen, Konventionen und wei­
tere Bemühungen der verschiedensten Ebenen befas­
sen 6 9). Die wohl allgemeinste Aussage aber koordinations­
rechtlicher Art findet sich in dem Übereinkommen 118 der 
Internationalen Arbeitsorganisation über die Gleichbe­
handlung von Inländern und Ausländern in der sozialen 
Sicherheit von 1962. In allen diesen Beispielsfällen findet 
also koordinatives internationales Sozialrecht Motiv, Maß­
gabe und Bekräftigung in standardisierendem internatio­
nalem Sozialrecht. 

3. Völkersozialrecht 

Die dritte Ebene internationalen Sozialrechts ist das 
entwicklungspolitische Völkersozialrecht. Es sei hier nur 
noch einmal in Erinnerung gerufen. 

III. Die Quellen des internationalen Sozialrechts 

Von all dem, was wir so gegenständlich „internationales 
Sozialrecht" nennen, ist nur ein Teil auch der Quelle nach 
„international": nämlich Völkerrecht. Ein anderer Teil, das 
Recht der Europäischen Gemeinschaften, ist supranatio­
nal. Vieles aber ist einfach nationales Recht. 

1. Die Quellen des Völkersozialrechts 

Entwicklungspolitisches Recht in dem oben skizzierten 
Sinn ist genuin Völkerrecht: Weltsozialrecht, Völkersozial­
recht 7 0). 

2. Die Quellen des standardisierenden und harmonisie­
renden Sozialrechts 

Standardisierendes und harmonisierendes Sozialrecht 
kann Völkerrecht sein, kann aber auch supranationales 
Recht sein, nationales Recht dagegen ist der Adressat 7 1). 
Standardisierendes und harmonisierendes Recht ist als 
nationales Recht nur sinnvoll, wenn die nationale Rechts­
ordnung in sich so strukturiert ist, daß höheres Sozialrecht 
(Verfassungsrecht/zentralstaatliches Recht) niedrigeres 
Sozialrecht (einfaches Gesetzesrecht/gliedstaatliches 
Recht) vorordnen kann 7 2). 

Ä ) Insbes. Art. 23, 24. Zur Quelle s. Zacher, Internationales und Europäi­
sches Sozialrecht (Anm. 40), Nr. 104, 105. 

^ S. z. B. Andreas Koulopoulos, Das Recht der sozialen Sicherheit der 
ausländischen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland - dar­
gestellt am Beispiel der griechischen Arbeitnehmer, 1976. 

7 0 ) S. dazu Zacher, Einleitung - Horizontaler und vertikaler Sozialrechtsver­
gleich (Anm. 47), S. 12f., 58ff. 

7 1 ) S. dazu Zacher, aaO., S. 34ff., 60ff. 
7 2 ) In der Bundesrepublik Deutschland ist der Fall nur sehr eingeschränkt 

praktisch. Die Zuständigkeiten zur Regelung sind weitgehend beim 
Bund konzentriert. Daß Bundesrecht die Landesgesetzgebung koordi­
niert, scheidet also tatsächlich aus. Es bleibt nur noch die Vorordnung 
des Bundesgesetzrechts durch das Bundesverfassungsrecht. Das Bun­
desverfassungsrecht enthält aber keine gezielten, das Sozialrecht vor­
ordnenden Aussagen. Entsprechende Vorordnung kommt somit eigent­
lich nur im Verhältnis zwischen Gesetzesrecht und untergesetzlichem 
Recht (Verordnungsrecht, Satzungsrecht) in Frage. S. zur Problematik 
auch Zacher, aaO., S. 21 ff., 36ff. 
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3. Die Quellen des Abgrenzungs- und Koordinations­
rechts 

Ganz anders dagegen ist die Lage hinsichtlich des 
Abgrenzungs- und Koordinationsrechts. Abgrenzungs­
recht ist zunächst nationales Recht. Das Sozialgesetzbuch 
wurde bereits zitiert. Die Reichsversicherungsordnung ent­
hält eine Menge anderer Vorschriften7 3). Oder man denke 
an das Fremdrentenrecht7 4), an die sozialrechtlichen 
Bestimmungen im Vertriebenen- und Flüchtlingsrecht 
usw. 7 5) Sollten die nationalen Sozialrechte aber nicht nur 
abgegrenzt, sondern auch koordiniert werden, so verlangt 
das übernationale Autorität oder Verständigung. Soll die 
Koordination sich verfestigen, so bedarf es übernationaler 
Rechtsinstrumente 7 6). Am wirksamsten, weil dem natio­
nalen Recht am ähnlichsten, ist hier die supranationale 
Rechtssetzung durch die Europäischen Gemeinschaften. 
Im Völkerrecht dagegen gibt es Differenzierungen. Bilate­
rale und multilaterale Verträge können - je nach der natio­
nalen Verfassungsordnung: kraft Inkorporation durch die 
nationale Gesetzgebung - Rechte und Pflichten der einzel­
nen unmittelbar regeln. Sie können sich aber auch - wie 
wir das bei der Standardisierung des Koordinationsrechts 
gesehen haben - in erster Linie an die Staaten und ihre 
nationalen Rechtsordnungen wenden. Immer auch besteht 
komplementär die Möglichkeit, daß eine internationale 
oder supranationale Organisation als solche den Auftrag 
hat, auf die Entwicklung der nationalen Rechtsordnungen 
nicht durch Normsetzung, sondern durch Information, 
Beratung und weitere technische Hilfe einzuwirken. 

C. Abschließende Bemerkungen 
Internationales Sozialrecht in dem umfassenden und 

vielschichtigen Sinne, wie es hier behandelt wurde, teilt mit 
dem nationalen Sozialrecht dessen Ziele: den Kampf 
gegen Not und Armut, das Bemühen um mehr Gleichheit, 
die Ausbreitung der Freiheit und die Herstellung von 
Sicherheit. Nur daß diese Ziele, so komplex sie uns schon 
im nationalen Sozialstaat erscheinen mögen, im internatio­
nalen Rahmen von ungleich größerer Vieldeutigkeit sind. 
Begriffe wie Not, Armut und soziale Gleichheit haben 
weltweit eine andere Amplitude der Sinnvariation als natio­

nal. Sicherheit unmittelbar herzustellen ist wohl nur dem 
nationalen Recht möglich. Das internationale Recht kann 
nur vermitteln, daß die Sicherheit, die Staaten herstellen, 
nicht auf der Grenze zwischen ihnen verloren geht. Aber 
es kann die Sicherheit, welche die Staaten bieten, nicht 
ersetzen. Und Freiheit gewinnt im internationalen Sozial­
recht den ganz besonderen Sinn der Freizügigkeit. 

Internationales Sozialrecht verfolgt seine Ziele in ganz 
unterschiedlichen Graden der Stringenz. Weltweit kann es 
nur Intentionen auf den Weg bringen und Möglichkeiten 
konkreterer Gestaltung eröffnen. Das gilt selbst weltregio­
nal, wie wir am Beispiel des internationalen Sozialrechts 
sehen, das der Europarat hervorgebracht hat. Präziser 
und effektiver kann internationales Sozialrecht nur dort 
werden, wo es sich ernstlich auf die nationalen Sozial­
rechtsordnungen, die es miteinander verbindet, einläßt, wo 
es seine Verwirklichung so zu Ende denkt, daß dies auch 
nachvollzogen werden kann 7 7). Das heißt, daß internatio­
nales Sozialrecht in dem Maße real ist, in dem es der 
Technizität der Sozialrechtsordnungen, die es verbindet, 
gerecht wird - genauer: in dem Maße, in dem seine 
Technizität der Technizität des kompliziertesten unter den 
koordinierten Sozialrechtssystemen gerecht wird. Das 
muß nicht heißen, daß das internationale Sozialrecht 
selbst den demnach höchsten Grad an Technizität auf­
weist. Es kann auch dann real sein, wenn es bereit und 
legitimiert ist, die Schwierigkeiten und Unbilligkeiten in 
Kauf zu nehmen, die aus der Vergröberung entstehen 
können. Dies aber setzt nicht weniger ein „Zu-Ende-Den-
ken" des Vollzugs und seiner Wirkungen voraus wie das 
Bemühen um adäquate Technizität selbst. 

Das will sagen, daß wir internationales Sozialrecht mit 
Alltagsbedeutung nur dort vorfinden können, wo die, die es 
setzen, über ein Maximum an Sachnähe und Regelungs­
kompetenz verfügen. Abgesehen von dem „internationa­
len Sozialrecht", das der nationale Gesetzgeber selbst 
setzt, um seine Systeme abzugrenzen, zu öffnen oder 
ausstrahlen zu lassen, können wir dies vom europäischen 
Gemeinschaftsrecht, von bilateralen Abkommen und von 
den multilateralen Abkommen erwarten, die sich durch 
einen engen Kreis der Beteiligten, durch einen engen Kreis 
der Systeme oder durch ganz spezifische Regelungspro­
bleme auszeichnen. 

7 3 ) S. dazu Wickenhagen, Internationales Sozialversicherungsrecht 
(Anm. 1), S. 30ff. 

7 4 ) S. z. B. Rudolf Hoernigk/Kurt Jahn/Ernst Wickenhagen, Fremdrenten­
gesetz, Loseblatt, Stand Januar 1983. 

7 5 ) S. etwa §§ 90, 91 BVFG, §§ 15, 19 BEvG, § 5 HHG. 
7 6 ) S. dazu auch Zacher, Einleitung - Horizontaler und vertikaler Sozial­

rechtsvergleich (Anm. 47), S. 34ff. 
7 7 ) S. dazu noch einmal Zacher, Sozialrechtsvergleich im Bezugsrahmen 

internationalen und supranationalen Rechts (Anm. 47). 
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